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Sehr geehrte Damen und Herren!

Das Jahr 2003 steht unter anderem im Zeichen der Implementierung des UG 2002. Verbunden mit der zukünftigen Autonomie der Universität Graz kommen in wesentlichen Bereichen einschneidende Veränderungen auf uns zu. Wir möchten Sie mit diesem Newsletter regelmäßig über die Veränderungen in den Bereichen Personalwesen, Budget inklusive Rechnungswesen und SAP, Medizinausgliederung, Organisation sowie aus der Arbeit des Gründungskonvents und des Universitätsrates informieren. 

Mit freundlichen Grüßen

Lothar Zechlin

Rektor
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Inhalt: 

1)  Neugründung Medizinische Universität

2)  Projekt „Einführung SAP R/3 und Rechnungswesen nach HGB“
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Vorankündigung:
Am 26. Juni 2003 findet von 9 bis 11 Uhr in der Aula eine Informations- und Protestveranstaltung „Budget 2003“ statt.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Beiträge:
1) Neugründung Medizinische Universität
Zur Vorbereitung der Ausgliederung der Medizinischen Fakultät aus der Universität Graz und zur Neugründung als Medizinische Universität wurde eine Arbeitsgruppe eingerichtet. Dieser gehören folgende Personen an:

Univ. Prof. Dr. F. Kappel, Vizerektor für Finanzen

Univ. Prof. Dr. G. Gell, Institut f. Med. Informatik

Mag. A. Raggautz, Assistent des Rektors

Mag. T. Moretti, Stabsstelle Med. Dekanat

Diese Arbeitsgruppe berechnete zunächst im Rahmen einer Österreichweiten Gruppe der Rektorenkonferenz die Kosten einer eigenständigen Verwaltung der Medizinischen Universität. Das Ergebnis war, dass für eine eigenständige Verwaltung der Medizin. Universität Graz laufende Mehrkosten von etwa 5,5 Mio. Euro pro Jahr sowie 1,25 Mio. Euro Einmalkosten entstehen. Dazu wurde auch die Expertise aus den Dienstleistungseinrichtungen einbezogen. 

Derzeit laufen Gespräche über die Aufteilung des allgemeinen Verwaltungsaufwandes und der Gebäudekosten. 

Andreas Raggautz
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2) Projekt „Einführung SAP R/3 und Rechnungswesen nach HGB“

Eine der Neuerungen, die mit Inkrafttreten des UG02 an den österreichischen Universitäten wirksam wird, ist die Einführung eines neuen Rechnungswesens, das sowohl in seiner Logik auf die gewerblichen Standards des Handelsgesetzbuches (HGB) umgestellt, als auch technisch mit der Einführung von SAP R/3 auf neue Beine gestellt wird.

Dazu wurde von der Universitätsleitung ein Projekt gestartet, das diese Änderungen umsetzen soll, und dessen Inhalte im folgenden dargestellt werden.

Projektstruktur

Um die komplexen Themengebiete besser fassen zu können, wurde die Aufgabenstellung in zwei Bereiche unterteilt: 

· Einführung SAP R/3: In diesem Teilprojekt wird seit dem 1.2.2003 daran gearbeitet, die betriebswirtschaftliche Struktur der Universität in der Software SAP R/3 abzubilden, die notwendigen Programmierungen durchzuführen, die MitarbeiterInnen zu schulen und den Datenfluss zu organisieren, mit dem Ziel, am 1.1.2004 über ein funktionstüchtiges und ausgereiftes Instrument zu verfügen.
 
Durch SAP R/3 werden die Bereiche Beschaffung, Faktura, Buchhaltung, Anlagenverwaltung, Kostenrechnung und Berichtswesen abgedeckt werden.

Projektleiter und Ansprechperson ist Mag. Ralph Zettl (DW 1010, ralph.zettl@uni-graz.at) bzw. Fr. Mag. Sandra Hungerländer (Projektbüro, DW 8400, sa.hungerlaender@uni-graz.at)


· Neues Rechnungswesen nach HGB: Da ein Rechnungswesen nach HGB auf für die Universität völlig neuen rechtlichen Grundlagen basiert und bedeutend umfangreicher ist als das altbekannte, ist eine Eröffnungsbilanz zu erstellen, sind Abläufe neu zu gestalten und die bisherige Teilrechtsfähigkeit in die universitäre Struktur zu integrieren.

Projektleiterin und Ansprechperson ist Fr. Elisabeth Förster (DW 1130, elisabeth.foerster@uni-graz.at) bzw. Fr. Mag. Sandra Hungerländer (Projektbüro, DW 8400, sa.hungerlaender@uni-graz.at). Teilprojektleiterin für die Neugestaltung der Vorhaben gemäß §26 und §27 UG 2002 (Auftragsforschung und bisherige Teilrechtsfähigkeit) ist Fr. Dr. Carolin Auer (DW 1286, carolin.auer@uni-graz.at)

Projektstand und Ausblick Einführung SAP R/3:

Seit Projektbeginn am 1.2.2003 wurden ordnerfüllende Konzepte erstellt, die eine Dokumentation der universitären Anforderungen darstellen, und diese wurden parallel laufend in SAP umgesetzt. Mit 12.6.2003 konnte bereits die vollständig angepasste Lösung getestet und abgenommen werden. 

Als weitere Meilensteine sind die Anwenderdokumentation und die Schulungen aller Anwender im Herbst 2003 geplant. Der Einsatz der Software ist für zentrale Stellen konzipiert, über SAP wird es aber für alle Institute möglich sein, online im Internet tagesaktuell auf Finanzinformationen zuzugreifen.

Erstellung der Eröffnungsbilanz:

Der erste Schritt zur doppelten Buchhaltung ist die Erstellung einer Eröffnungsbilanz, die eine Übersicht über das Vermögen und das Kapital und die Schulden der Universität zum Stichtag 1.1.2004 darstellt. Das bedeutet, dass eine umfangreiche und lückenlose Erfassung des Anlagevermögens (Inventar, Finanzanlagen) und des Umlaufvermögens (Vorräte, Kassenbestände, Bankguthaben und dgl.) notwendig ist. 

Dazu ist die Mitarbeit der Institute und der übrigen Organisationseinheiten unbedingt erforderlich. Nur bei Vorliegen der entsprechenden Daten ist es möglich, eine Eröffnungsbilanz zu erstellen, die der gesetzlich geforderten Überprüfung durch einen unabhängigen Wirtschaftsprüfer standhalten kann. Dieser vom Universitätsrat zu bestellende Wirtschaftsprüfer hat im Rahmen seiner Prüfungstätigkeit die gesetzliche Möglichkeit, in sämtliche Wirtschaftsunterlagen der Universität Einblick zu nehmen. Aufgrund dieser Tatsache sind genaue Erhebungen vorzunehmen, um Diskrepanzen im Zuge des Prüfverfahrens und alle daraus resultierender Haftungen der Universität zu vermeiden.

Zur Minimierung des Haftungsrisikos wurde von der Universitätsleitung im Zuges eines Ausschreibungsverfahrens eine anerkannte Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungskanzlei (Fa. BDO) beauftragt, die Erstellung der Eröffnungsbilanzen der Karl-Franzens-Universität und der Medizinischen Universität zu begleiten.

Es werden daher in den nächsten Wochen im Auftrag des Rektors entsprechende von der Fa. BDO ausgearbeitete Fragebögen an die Institute und an die übrigen Organisationseinheiten ausgeschickt, die auszufüllen sind. Es wird eine Hotline zur Beratung und Ausfüllhilfe für die Erhebung der Inventardaten zur Verfügung stehen, die unter der Tel.Nr. 8402 bzw. unter der Email-Adresse: inventur@uni-graz.at erreichbar sein wird.

Die Fragebögen und Inventarlisten werden ausgewertet und elektronisch verarbeitet. Um die in Zukunft notwendigen Inventuren ebenfalls elektronisch durchführen zu können, wird die Universität auf Inventaretiketten mit Barcode umstellen. Diese Etiketten können über Barcodelesegeräte elektronisch erfasst werden, was zu einer wesentlichen Verbesserung der Inventur führen wird.

Neugestaltung der Regelungen für Vorhaben gemäß §26 und §27 UG 2002

Die Bestimmungen des UG 2002 zu den Bereichen Forschungsförderung, Auftragsforschung und Vollmachten (§§ 26-27) erfordern neue Abläufe in der Abwicklung von Drittmittelprojekten. 

Davon werden sowohl die bisherigen "Ad-personam-Projekte" (gemäß §20 Abs.6 UOG 93) als auch die Aktivitäten im Rahmen der bisherigen Teilrechtsfähigkeit betroffen sein. Unter Mitarbeit des Forschungsservice, der Quästur, der Personalabteilung, der Rechtsabteilung, der Med. Universität und einem Wissenschafter und Projektleiter (Prof. Zechner) wird derzeit an der Konzeption der neuen Geschäftsprozesse (Meldung von Vorhaben, Vereinbarung über den Kostenersatz, Informationsflüsse zwischen Projektleitung, Quästur, Personalabteilung etc.) und an der Abstimmung mit den wichtigsten Fördergebern (FWF) gearbeitet.

Die bisher von den teilrechtsfähigen Einrichtungen über eigene Bankkonten selbst verwalteten Mittel zählen künftig zum Vermögen der Universität, sind in die Bilanz aufzunehmen und von der Universität zu verwalten (in der doppelten Buchhaltung). Die bisher von ProjektleiterInnen persönlich verwalteten Drittmittel zählen weiterhin nicht zum Vermögen der Universität, werden aber von der Universität treuhänderisch verwaltet (in Form einer Einnahmen-Ausgaben-Rechnung). Für beide Arten von Drittmittelprojekten werden Zahlungen und Buchungen durch die Quästur (via SAP) durchgeführt; der/die jeweilige Verantwortliche am Institut kann via Internet jederzeit Kontostand und Umsätze der relevanten Projekte einsehen. Details zu den Abläufen sind noch in Arbeit und werden in den kommenden Ausgaben des Newsletters bekannt gegeben.

Das UG 2002 schreibt – ebenso wie bereits das UOG 1993 – die Einhebung des "vollen Kostenersatzes" für Vorhaben nach §26 und §27 vor, wobei die Festsetzung eines (verwaltungsvereinfachenden) pauschalierten Prozentsatzes laut bm:bwk und Rechnungshof nicht zulässig ist. Es ist geplant, ab 2004 mit der Einhebung von Kostenersätzen zu beginnen. Um den WissenschafterInnen die Planung bzw. Kalkulation zukünftiger Projekte zu erleichtern, werden vorläufige Berechnungsgrundlagen noch vor dem Sommer bekannt gegeben. Eine definitive Regelung soll im Herbst beschlossen werden; dann wird auch umgehend über Geltungsumfang, Höhe und Verwendung der Kostenersätze informiert.

Ralph Zettl
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